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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 28. September 2006

- 34 Wx 115/06 -

Zur Frage der Haftantragstellung im Wege der Amtshilfe

Zitierweise: OLG München v. 28.09.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

Aktenzeichen: 34 Wx 115/06

LG Nürnberg-Fürth 18 T 6645/06

AG Schwabach XIV 3/06

BESCHLUSS

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwirkung ................ 

am 28. September 2006

in der Abschiebungshaftsache

..........................................

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 4.9.2006

b e s c h l o s s e n :

I.
Auf die sofortige weitere Beschwerde werden die Beschlüsse des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 16. August 2006 sowie des Amtsgerichts Schwabach vom 14. Juli 2006 aufgehoben. Im Übrigen wird die sofortige weitere Beschwerde als unzulässig verworfen.

II.
Die Sache wird zur Behandlung und Entscheidung über den Antrag der Ausländerbehörde der Stadt Lingen vom 28. September 2006 an das Amtsgericht Schwabach zurückverwiesen.

III.
Es wird mit sofortiger Wirksamkeit angeordnet, dass der Betroffene zur Sicherung der Abschiebung einstweilen auf die 

Dauer von längstens zwei Wochen in Haft zu nehmen ist.

IV.
Der Landkreis Roth hat dem Betroffenen die zur Rechtsverteidigung notwendigen Auslagen zu erstatten.

V.
Dem Betroffenen wird für das Rechtsbeschwerdeverfahren Prozesskostenhilfe unter Beiordnung von Rechtsanwalt ......., bewilligt. 

G r ü n d e 
I.

Die Ausländerbehörde der Stadt Lingen betreibt die Abschiebung des Betroffenen, eines ............ischen Staatsangehörigen. Dieser reiste am 6.5.1991 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Ein unter Alias Personalien gestellter Asylantrag wurde mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 30.9.1992 abgelehnt. Infolge Eheschließung mit einer deutschen Staatsangehörigen am 18.5.1994 erhielt der Betroffene, der inzwischen seine wahren Personalien offen gelegt hatte, eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Nach Scheidung von seiner Ehefrau im Jahr 1997 lehnte die Ausländerbehörde der niedersächsischen Stadt Lingen, in deren Gebiet der Betroffene damals wohnhaft war, mit Bescheid vom 5.10.1999 eine weitere Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unter Aufforderung zur Ausreise binnen drei Monaten und Androhung der Abschiebung ab. Der Be-

scheid ist seit 21.8.2002 bestandskräftig. Eine Abschiebung des Betroffenen war zunächst nicht möglich, da Passersatzpapiere beschafft werden mussten, die erst im Oktober 2005 von der Botschaft ausgestellt wurden. Daraufhin sollte der Betroffene durch die Ausländerbehörde der Stadt Lingen am 7.11.2005 in sein Heimatland abgeschoben werden. Die Abschiebung scheiterte, weil der Betroffene an diesem Tag nicht in seiner Wohnung angetroffen werden konnte. Seitdem war sein Aufenthalt unbekannt.

Am 13.7.2006 wurde der Betroffene durch die Polizei in W. (Bayern) vorläufig festgenommen. Nach eigenen Angaben hatte er sich etwa drei Monate lang in W. aufgehalten. Das für W. örtlich zuständige Landratsamt Roth als Ausländerbehörde beantragte daraufhin „in Amtshilfe für das örtlich zuständige Ausländeramt der Stadtverwaltung Lingen“ bei dem Amtsgericht Schwabach (Bayern) die Anordnung der Abschiebungshaft für die Dauer von drei Monaten. 

Nach persönlicher Anhörung des Betroffenen hat das Amtsgericht am 14.7.2006 gegen den Betroffenen mit sofortiger Wirksamkeit Abschiebungshaft auf die Dauer von längstens drei Monaten angeordnet. Hiergegen hat der Betroffene durch seinen Verfahrensbevollmächtigten sofortige Beschwerde eingelegt und für das Beschwerdeverfahren Prozesskostenhilfe beantragt. Durch Beschluss vom 16.8.2006 hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die sofortige Beschwerde zurückgewiesen und den Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe abgelehnt. Hiergegen richtet sich die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen. Dieser beantragt zugleich, ihm für das Rechtsbeschwerdeverfahren unter Beiordnung seines Verfahrensbevollmächtigten Prozesskostenhilfe zu bewilligen. 

Im Zuge des Rechtsbeschwerdeverfahrens hat die Ausländerbehörde der Stadt Lingen Antrag auf Verhängung von Abschiebungshaft, ggf. im Weg einer vorläufigen Anordnung, gestellt.

II.

1.      Soweit sich die in der Sache unbeschränkte weitere Beschwerde auch gegen die Versagung von Prozesskostenhilfe durch das Landgericht richtet, ist das Rechtsmittel zwar an sich statthaft (§ 14 FGG, § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO), hier jedoch unzulässig, weil sie das Landgericht nicht zugelassen hat (vgl. Senat  Beschluss vom 1.6.2005 - 34 Wx 57/05 und vom 1.2.2006 - 34 Wx 12/06; BayObLGZ 2002, 147). 

2.      Die im Übrigen zulässige sofortige weitere Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung gemäß § 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG, § 3 Satz 2 FreihEntzG, § 27 Abs. 1 FGG, § 546 ZPO nicht stand, weil der Antrag auf Verhängung von Abschiebungshaft von der örtlich unzuständigen Behörde gestellt wurde. Dieser Umstand ist von Amts wegen in jeder Lage des Verfahrens und ungeachtet der Frage, ob die übrigen Voraussetzungen für die Anordnung von Abschiebungshaft vorliegen, zu berücksichtigen. Dem tragen weder die amts- noch die landgerichtliche Entscheidung Rechnung. 

a) Das Landgericht hat ausgeführt:

Bei dem vollziehbar ausreisepflichtigen Betroffenen bestünden die Haftgründe des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AufenthG, des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG und des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG. Der Betroffene sei zu dem ihm angekündigten Abschiebungstermin nicht in seiner Wohnung angetroffen worden. Er habe ferner ohne Verständigung der Ausländerbehörde seinen Aufenthaltsort gewechselt. Auch habe er sich für einen erheblichen Zeitraum im Bundesgebiet verborgen gehalten, um sich dem Zugriff der Ausländerbehörden zu entziehen. § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG stehe der Anordnung der Abschiebungshaft nicht entgegen, da nicht feststehe, dass für die nun erforderliche Besorgung neuer Passersatzpapiere ein drei Monate übersteigender Zeitraum benötigt werde. Die örtliche Zuständigkeit des Landratsamts Roth als Ausländerbehörde ergebe sich aus § 5 Abs. 1, jedenfalls aber aus § 5 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über die Zuständigkeit zur Ausführung des Aufenthaltsgesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen vom 14.7.2005 (ZustVAuslR; 

GVBl  S. 306). Der Anordnung der Abschiebungshaft stünde es auch nicht entgegen, wenn die vorläufige Festnahme am 13.7.2006 und die Aufrechterhaltung des Polizeigewahrsams bis zur Vorführung am 14.7.2006 rechtswidrig gewesen sein sollten

b)    Die Ausführungen des Landgerichts halten der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis nicht stand. 

(1)   Unzutreffend ist die Annahme des Landgerichts, dass das Landratsamt Roth als Ausländerbehörde (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ZustVAuslR) zur Stellung des Haftantrags örtlich zuständig war. Die Haftgerichte haben die Zulässigkeit des Haftantrags und damit auch die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen (§ 3 Satz 1 FreihEntzG, BayObLGZ 1997, 77/78; KG NVwZ-Beilage 1998, 78/79). Einschlägig ist insoweit § 5 ZustVAuslR. Als zuständigkeitsbegründend kommen nur die Alternativen eines gewöhnlichen Aufenthalts oder einer unaufschiebbaren Maßnahme in Frage.

aa)   Aus § 5 Abs. 1 Satz 1 ZustVAuslR folgt keine Zuständigkeit des Landratsamts Roth.

Hiernach ist die Kreisverwaltungsbehörde zuständig, in deren Bezirk sich der Ausländer gewöhnlich aufhält. Eine gesetzliche Definition des gewöhnlichen Aufenthalts enthält § 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I (vgl. OVG Hamburg Beschluss vom 26.4.2006 - 4 Bs 66/06 AuAS 2006, 180/LS; Engelhardt in Keidel/Kuntze/Winkler FGG 15. Aufl. § 35b Rn. 7). Danach hat jemand einen gewöhnlichen Aufenthalt dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Der gewöhnliche Aufenthalt erfordert zum einen, dass dieser auf eine gewisse Dauer angelegt ist, zum anderen das Vorhandensein weiterer sozialer Bindungen zu diesem Ort. Allein aus einem dreimonatigen Aufenthalt an einem Ort lässt sich ein gewöhnlicher Aufenthalt im Allgemeinen nicht ableiten. Nähere Erkenntnisse, dass sich der Betroffene in W. „bis auf Weiteres“ im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhalten wollte und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen hätte (BVerwG NVwZ 2006, 97), fehlen. Der Betroffene wurde von Polizeibeamten an der Wohnungstür eines Bekannten angetroffen. Feststellungen, die darauf hindeuten, der Betroffene habe in dieser Wohnung auch den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen, etwa ein eigenes Zimmer mit Bett u.ä., wurden nicht getroffen. Auch der mutmaßliche Zeitraum seiner Anwesenheit in W. ist noch zu kurz, um daraus geeignete Rückschlüsse auf einen neuen Lebensmittelpunkt gewinnen zu können. 

bb)    Eine Zuständigkeit der Ausländerbehörde Roth ergibt sich hier auch nicht aus § 5 Abs. 2 Satz 2 ZustVAuslR. Nach dieser Vorschrift ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Kreisverwaltungsbehörde zuständig, in deren Bezirk sich die Notwendigkeit des Einschreitens gegen den Ausländer ergibt. Diese Voraussetzung mag zwar grundsätzlich gegeben sein, wenn ein untergetauchter Ausländer im  Bezirk dieser Ausländerbehörde aufgegriffen wird (vgl. BayObLGZ 1997, 77/78) und die Notwendigkeit besteht, ihn unverzüglich dem Gericht vorzuführen. Vorliegend ergibt sich jedoch aus den für den Senat verwertbaren Akten, dass die zuständige Ausländerbehörde der Stadt Lingen bereits ebenfalls am 13.7.2006 in der Lage gewesen wäre, den Haftantrag beim Amtsgericht zu stellen. Dem vom Landratsamt Roth mit Fax um 16.41 Uhr gestellten Antrag lagen nämlich die von der Ausländerbehörde Lingen per Fax um 15.18 Uhr überlassenen Unterlagen bei. Ist aber die „an sich“ zuständige Behörde ebenso in der Lage, die notwendige Maßnahme zeitgerecht zu ergreifen, besteht kein Grund, auf die Notzuständigkeit des § 5 Abs. 2 Satz 2 ZustVAuslR zurückzugreifen.

Überdies erlaubt die Zuständigkeit nach § 5 Abs. 2 Satz 2 ZustAuslR nur unaufschiebbare Maßnahmen, also vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung eines drohenden Schadens oder Sicherung der bedrohten Rechtsgüter. In Freiheitsentziehungsverfahren kommt insoweit in aller Regel nur ein Antrag auf eine einstweilige, nicht aber der hier gestellte Antrag auf endgültige Haftanordnung in Betracht (KG aaO.).

cc)     Die Regeln der Amtshilfe, auf die sich das Landratsamt Roth bei Antragstellung berufen hat, ändern die bestehende Zuständigkeitsordnung nicht ab (OLG Frankfurt am Main Beschluss vom 13.11.1998 - 20 W 442/98).

(2)      Keine Bedenken bestehen indes gegen die örtliche Zuständigkeit des Erstgerichts, die sich aus § 4 Abs. 1 Satz 3 FreihEntzG ergibt (vgl. Marschner/Volkert Freiheitsentziehung und Unterbringung 4. Aufl. § 4 FreihEntzG Rn 2). 

(3)      Zu Recht hat das Landgericht festgestellt, dass ein Haftgrund gemäß § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AufenthG vorliegt. Auf die tatsächlichen Feststellungen des Landgerichts und die rechtliche Würdigung wird insoweit Bezug genommen. Die Beurteilung einer Entziehungsabsicht des Betroffenen obliegt in erster Linie dem Tatrichter und kann vom Senat lediglich auf Rechtsfehler hin überprüft werden (§ 27 Abs. 1 Satz 2, §§ 546, 559 Abs. 2 ZPO). Das Landgericht hat insbesondere auch in seine Würdigung einbezogen, dass der Betroffene sich über mehrere Monate verborgen gehalten hat, um sich dem Zugriff der Ausländerbehörden zu entziehen. Darauf, ob die bereits mehrere Jahre zurückliegende Angabe falscher Personalien im Asylverfahren die Annahme des Haftgrundes noch rechtfertigen würde, kommt es letztlich nicht an. 

Darüber hinaus hat das Landgericht rechtsfehlerfrei auch das Vorliegen der Voraussetzungen des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AufenthG angenommen. Der Betroffene hat sich, wie auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht, vorsätzlich der angekündigten Abschiebung durch Wechsel seines Aufenthalts entzogen, konnte also aus von ihm zu vertretenden Gründen zu dem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht angetroffen werden.  

Ob der vom Landgericht zudem bejahte Haftgrund des § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG vorliegt, kann dahinstehen. Dieser Haftgrund setzt u.a. voraus, dass der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben unter der er erreichbar ist. Das Landgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Ausländer, wie die überwiegende Rechtsprechung verlangt (vgl. Senat Beschluss vom 31.7.2006 - 34 Wx 92/06), zuvor auf die einschlägige Anzeigepflicht (vgl. § 50 Abs. 5 AufenthG; Renner Ausländerrecht 8. Aufl. § 50 Rn. 17) hingewiesen worden ist. 

(4)      Zutreffend hat das Landgericht ein Hafthindernis nach § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG verneint und auch zu Recht festgestellt, dass Gründe der Verhältnismäßigkeit der Haft nicht entgegenstehen. 

(5)     Die familiären Verhältnisse des Betroffenen, aus dessen in der Bundesrepublik Deutschland geschlossener Ehe eine inzwischen zehnjährige Tochter hervorgegangen ist, hindern die Anordnung von Abschiebungshaft nicht. Darauf begründete Abschiebungshindernisse sind nicht von den Haftgerichten, sondern von den Verwaltungsbehörden und gegebenenfalls von den Verwaltungsgerichten zu prüfen. Ein Eingriff in grundgesetzlich geschützte Rechte ist im Übrigen nicht zu erkennen, da zwischen dem Betroffenen und seiner Tochter eine Beistandsgemeinschaft nicht besteht. Der Wunsch, eine solche zu begründen, ist nicht geschützt (Senat Beschluss vom 14.12.2005 - 34 Wx 159/05).

(6)    Es kann dahinstehen, ob der vorangegangene Behördengewahrsam rechtmäßig war. Die richterliche Haftanordnung, die hier Verfahrensgegenstand ist, würde durch eine möglicherweise unrechtmäßige Festhaltung des Betroffenen durch die Polizei oder die Ausländerbehörde bis zur Vorführung vor den Richter nicht in Frage gestellt. Es handelt sich für die jeweiligen Zeiträume der stattgefundenen Freiheitsentziehung um verschiedene Verfahrensgegenstände, die der Betroffene mit je gesonderten Anträgen zur gerichtlichen Überprüfung stellen kann (Senat Beschluss vom 3.4.2006 - 34 Wx 43/06 m.w.N.). Ebenso verhält es sich mit der bisher vollzogenen Abschiebungshaft. 

c)   Eine eigene Sachentscheidung über den nun von der örtlich zuständigen Ausländerbehörde in der Hauptsache gestellten Haftantrag ist dem Senat als Rechtsbeschwerdegericht verwehrt. Es steht noch die Anhörung des Betroffenen an (§ 5 Abs. 1 FreihEntzG), die das Rechtsbeschwerdegericht nicht durchführen kann (BayObLG FGPrax 1997, 117/118). Der Senat verweist die Sache an das Amtsgericht zurück. Dafür spricht dessen Sachnähe. Das Amtsgericht hat den Betroffenen bereits einmal persönlich angehört und ist mit dem Verfahren vertraut. Eine etwaige Verfahrensabgabe nach § 106 Abs. 2 Satz 2 AufenthG an das Gericht des Haftorts fällt in die Zuständigkeit des Amtsgerichts.

d)     Die Anordnung des Senats, dass der Betroffene zur Sicherung seiner Abschiebung einstweilen, auf die Dauer von längstens zwei Wochen, in Haft zu nehmen ist, beruht auf § 11 FreihEntzG.

Gemäß den Ausführungen unter II b (3) bestehen dringende Gründe, dass die Voraussetzungen für die Anordnung von Sicherungshaft vorliegen. Wegen der Gefahr eines erneuten Untertauchens ist Eilbedürftigkeit gegeben (BayObLG aaO). Deshalb sieht der Senat davon ab, den Betroffenen vorher mündlich anzuhören (vgl. § 11 Abs. 2 Satz 2 FreihEntzG). Die unverzügliche Nachholung der Anhörung und eventuelle Entscheidungen nach § 11 Abs. 2 Satz 1, § 10 FreihEntzG obliegen dem Amtsgericht, da die einstweilige Anordnung kein selbständiges Verfahren, sondern einen Teil des Hauptverfahrens darstellt und dieses aufgrund der Zurückverweisung nunmehr wieder beim Amtsgericht anhängig ist.

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht auf § 11 Abs. 2 Satz 1 und § 8 Abs. 1 Satz 2 FreihEntzG.

e)      Die Entscheidung über die notwendigen Auslagen des Betroffenen beruht auf § 16 Satz 1 FreihEntzG. Sie sind vom Landkreis Roth als derjenigen Gebietskörperschaft zu erstatten, deren Ausländerbehörde den Antrag vom 13.7.2006 gestellt hat.

III.

Dem Antrag des Betroffenen auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist demgemäß stattzugeben        (§ 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG, § 3 Satz 2 FreihEntzG, § 14 FGG, § 114 ZPO). 

Diesseits in das Internet eingestellt im Oktober 2006.
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